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Amtlicher Teil.
»ekanntmMmig.

betreffend EinigunsrSmter.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

!r die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
lßnahmen usw. vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl.
327) folgende Verordnung erlassen.
§ 1. Ist im Bezirk einer Gemeindebehörde eine kom-
male oder gemeinnützige Anstalt (Einigungsamt ) mit
Aufgabe betraut worden , zwischen Mietern und Ver¬

lern oder zwischen Hypothekenschuldnern und Hypo-
kengläubigern zum Zwecke eines billigen Ausgleichs
(Interessen zu vermitteln , so kann die Landeszentral-
örde anordnen , daß die Vorschriften der §§ 2 und 3
tung haben sollen.
§ 2. Mieter , Vermieter , Hypothekenschuldner , Hypo-
kengläubiger sind verpflichtet , auf Erfordern des Cinig-
fsamtes vor diesem zu erscheinen. Die Gemeinde-
örde kann sie hierzu durch eine einmalige Ordnungs-
lfe bis zu einhundert Mark anhalten.
Mieter und Hypothekenschuldner sind verpflichtet , über
[für die Vermittlung erheblichen, von dem Einigungs-
te bestimmt zu bezeichnenden Tatsachen Auskunft zu
ilen . Die Vorschrift im Abs. 1 Satz 2 findet mi¬
schende Anwendung.
Gegen die Festsetzung der Ordnungsstrafe (Abs. 1, 2)
>et Beschwerde statt . Sie ist binnen zwei Wochen bei
Gemeindeaufsichtsbehörde zu erheben ; diese entscheidet

gültig.
§ 3. Die Gemeindebehörde ist befugt , von den im
! Abs. 1 bezeichneten Personen eine Versicherung an
es Statt über die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer
-kunft entgegenzunehmen.
Z 4. Handelt es sich in einem Verfahren , in dem die
1, 2 oder 3 der Bekanntmachung des Bundesrats vom
flugust 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 359 ) oder die §§ 1
c 3 der Bekanntmachung des Bundesrats vom 18. Aug.
4 (Reichs-Gesetzbl. S . 377 ) Anwendung finden , um
(Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses oder des
^es für ein hypothekarisch sichergestelltes Darlehen oder
(besonderen Rechtsfolgen , die wegen der Nichtzahlung
g der nicht rechtzeitigen Zahlung nach Gesetz oder Ver-
t eingetreten sind , oder eintreten , so hat das Gericht,
rn die Landeszentralbehörde von der ihr nach 8 1 zu¬
enden Befugnis Gebrauch gemacht hat , das Einigungs-
j| vor der Entscheidung gutachtlich zu hören.
-Der Gerichtsschreiber hat die Klage , die Ladung oder
-Antrag in Abschrift dem Einigungsamt unverzüglich
Zuteilen. Das Einigungsamt ist verpflichtet , sein Gut¬
en mit tunlichster Beschleunigung dem Gerichte init¬
iiert.
8 5. Wer die gemäß 8 2 Abs. 2 von ihm erforderte

[ Zwischen den Schlachten.
Kriegsroman von Otto  Elster.

I (Nachdruck verboten.)
i Das war in der Tat der Gipfel der Schmach, und
Nnne verstand jetzt die Zweifel und Bedenken jener
ärmer . welche vor dem Kriege mit dem neuerstarktend geeinten Deutschland gewarnt und die Fehler der
jenen Armee schonungslos aufgedeckt hatten . Eine kühle
leichgültigkeit gegen das Schicksal einer Armee, die sich
i ersten Kampfe so wenig beivährt, und die solche elen-
n Feiglinge in sich schloß, schlich sich in das Herz
«nnes , deren Verlangen , die siegreichen Preußen zu
>en, von Stunde zil Stunde wuchs.
! Einige Tage mußte sie indessen noch warten , und
p" glaubte sie, daß alle jene Erzählungen über die
vchhelt der preußischen Bewegungen Übertreibungen und
archen der entmutigten französischen Soldaten wären,
» sie eines anderen belehrt wurde.
I tich gerade zum Mittagessen niedergesetzt,
k piotzllch ein dumpfer Schlag die Fenster erklirren ließ.
!t Kapitan sprang empor.

»Das ist ein Kanonenschuß! Man hat in der
stung geschossen!"
| Ein zweiter Krach folgte , und murrend grollte der
inner des Schusses nt den Wäldern und Bergen nach.
I „Dle Preußen sind da !" sprach der Kapitän in tiefer
Regung. „Kommt, laßt uns sehen, von welcher Seite
e sie dte Festung angreifen !"

®r  Erstieg , gefolgt von den beiden Mädchen, den
nen Ausstchtsturm. welcher sich auf dem Schlosse be-
d. Aufmerksam spähte er in die Ferne . Josephine
flegle sich zitternd und ängstlich an seine Seite,
irend Jeanne , die Hände auf das Gesims der Platt-
m gestutzt, mit vorgebeugtem Oberkörper scharf die
ße Straße beobachtete, die sich vom „Deutschen Tor"
nzourgs m gerader Linie durch Quatre -Vents zog,
^ (h kmrer Zeit im dichten Walde nach Zabern zu
verschwinden. Grell glänzte die Helle Mittagssonne

Auskunft wissentlich falsch erteilt , wird mit Geldstrafe bis
zu 1000 Mark bestraft.

8 6. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.

8 ,7. Die aus Anlaß dieser Verordnung vorzu-
nehmcnden gerichtlichen Handlungen und das Verfahren
vor dem Einigungsamt einschließlich aller hierfür erforder¬
lichen Urkunden sind stempel - und gebührenfrei.

8 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

Berlin , den 15. Dezember 1914.
Der Stellvertreter des Reichkanzkers.

D elbrü  ck.
* *

*

Ausführungsverordnung.
Auf Grund des 8 6 der Bundesratsbekanntmachung,

betreffend Einigungsämter , vom 15. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 511 ) verordnen wir zu deren Aus¬
führung das Folgende:

8 1. Der Minister des Innern trifft die Anordnung
nach 8 1 der Bekanntmachung . Der Antrag ist von den
Vorständen (Vorstehern ) der Ortsgemeinden , in deren Be¬
zirk Einigungsämter bestehen, zu stellen.

Der Antrag muß enthalten:
1. eine Darlegung über die Verfassung des Einigungs-

antts sowie etwaige Verfahrungsvorschriften,
2. die Bezeichnung des Vorsitzenden oder seines Ver¬

treters (8 2 dieser Verordnung ),
3. die Mitteilung von den für die finanzielle För¬

derung der Einigungstätigkeit in Aussicht ge¬
nommenen Maßnahmen.

8 2. Den Vorsitz bei den Verhandlungen des Einig-
ungsamts hat ein für das Richteramt oder den höheren
Verwaltungsdienst befähigtes Mitglied zu führen , das
vom Gemeindevorstand (Gemeindevorsteher ) ernannt oder
bestätigt wird.

Dieses Mitglied oder sein in gleicher Weise vorge¬
bildeter und bestellter Vertreter bildet die Gemeindebehörde
im Sinne der 88 2 und 3 der Bekanntmachung.

8 3. Die Pflicht zum Erscheinen (§  2 der Bekannt¬
machung ) ist in der Regel eine persönliche.

Aus Gesetzen oder Generalvollmachten sich ergebende
Vertretungsbefugnisse sind anzuerkennen.

8 4. Von der Verhängung einer Ordnungsstrafe
(8 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachung ) ist, wenn die
Zuwiderhandlung durch die persönlichen oder wirtschaft¬
lichen Verhältnisse des Verpflichteten entschuldigt wird,
sowie in der Regel dann abzusehen , wenn sie erstmalig
erfolgt.

Die Höhe der Ordnungsstrafe ist nach der wirtschaft¬
lichen Lage des Betroffenen unter den Gesichtspunkten der
Wirksamkeit und des Grades des Verschuldens abzumessen.

Vor der Verhängung der Ordnungsstrafe ist diese
unter Bestimmung eines neuen Termins anzudrohen.

§ 5. Das Nichterscheinen der Beteiligten (§ 2 Abs. 1
der Bekanntmachung ) ist in der Regel als entschuldigt
WBXBSBgasB̂ ameusm  nwm

auf der weißen Chaussee: die Luft flinimerte über der
Straße und den angrenzetiden Feldern ; eine drückende
Schwüle herrschte und mittägliche Stille ruhte fast un¬
heimlich auf der Landschaft.

Da ertönte ein dritter Schuß , und auf der Bastion
am Deutschen Tor stieg eine dicke, weißgraue Dampf-
wolke empor . Aus dem Tor auoll eine Schar fran¬
zösischer Infanteristen und Mobilgarden hervor. Im Ge¬
schwindschritt eilten sie über das Glacis , teilten sich dann
und avancierten auf Ouatre -Vents und Büchelberg zu,
während mehrere geschlossene Trupps den Schützenketten
folgten.

Kaum waren die Schützen httndert Schritte avanciert,
als ihnen vom Waldrande her einzelne Schüsse mit
scharfem, kurzen Knall entgegenkrachten.

„Ah. da sind die Preußen !" sagte der alte Kapitän,
tief aufatmend . „Seht Ihr , dort den Waldrand rechts
und links von Büchelberg haben sie besetzt und jeifieits
Quatee -Bents ziehen sie sich im Bois des Ebenes entlang.
— Da , da, das Tirailleurfeuer wird lebhafter !"

Die französischen Schützen hatten sich hinter die
Hecken der Gärten geworfen und erwiderten das Feuer
der preußischen Soldaten , von denen noch nichts zu sehen
war , als der Blitz und Ranch ihrer Gewehre. Immer
mehr entwickelte sich das Gefecht. Eine knatternde Fener-
linie zog sich an dem Waldrand entlang : dicht bei Chateau
Pernette krachte es ebenfalls, und eine dünne Schützen¬
kette brach aus der Schlucht von Bonne Fontaine hervor,
in raschem Lauf auf Chateau Pernette zustürinend und
die Gärten , Mauern und Hecken besetzend, welche das Ge¬
höft umgaben.

„Es ist besser, wir gehen in das Haus ", meinte der
Kapitän . „Es könnte sich hierher eine verlorene Kugel
verirren ."

Josephine eilte schon die Treppe hinab, Jeanne blieb
ruhig auf der Pl -cktform stehen und bat ihren Oheini um
Erlaubnis , dem G leckst znsehen zu dürfen. „Ich möchte
mit eigenen Augen >ehen, Onkel, ob diese Preußen wirk¬
lich so fürchterlich sind, wie man sie uns geschildert hat."

anzusehen, wenn sie einen zur Auskunstserteilung schrift¬
lich bevollmächtigten Vertreter entsenden , der mit ihren
für die Vermittlung erheblichen Verhältnissen vertraut ist.

Auswärtige Vermieter können sich durch ihre Haus¬
verwalter vertreten lassen.

Auswärtige Hypothekmgläubiger können nur dann in
eine Ordnungsstrafe genommen werden , wenn sie vor
dem von der Gemeindebehörde (8 2 dieser Verordnung)
ersuchten Gemeindevorstande (Gemeindevorsteher ) ihres
Wohnorts oder Aufenthaltsorts unentschuldigt nicht er¬
scheinen und auch einen Vertreter (Abs. 1) nicht entsenden.

Schweben vor einem Einigungsamt mehrere Sachen,
an denen ein und derselbe Vermieter oder ein und der¬
selbe Hypothekengläubiger beteiligt ist, so sind diese Sachen
möglichst derart miteinander zu vereinigen , daß nur ein
einmaliges Erscheinen dieser Beteiligten erforderlich wird.

_ § 6 . Das Verfahren vor dem Einigungsamt ist nicht
öffentlich. Die Mitglieder des Einigungsamts haben die
Verhandlungen sowie die hierbei zu ihrer Kenntnis ge¬
langenden Verhältnisse geheim zu halten . Der Vorsitzende
hat sie hierauf hinzuweisen.

8 7. Das Einigungsamt hat , sobald die Mitteilung
gemäß 8 4 Abs. 2 der Bekanntmachung erfolgt ist , mit
tunlichster Beschleunigung ein schriftliches Gutachten dem
Gericht zu übermitteln . Mit besonderer Eile sind die an
das Vollstreckungsgericht gerichteten Anträge zu behandeln.

Sind zur Zeit der Mitteilung des Gerichts dem Einig-
ungsamt die Verhältnisse bereits bekannt , so ist das Gut¬
achten sofort abzusenden. Andernfalls hat das Einigungs¬
amt das , was zur Erstattung des Gutachtens erforderlich
ist, zu veranlassen. Es kann insbesondere von Amts
wegen die Beteiligten laden.

Das Gutachten ist von dem Vorsitzenden oder dessen
Vertreter zu unterschreiben.

Auf Verlangen des Gerichts hat das Einigungsamt
das Gutachten durch eines seiner Mitglieder mündlich er¬
läutern zu lassen.

8 8 . Die Vorstände (Vorsteher ) von Gemeinden , in
deren Bezirk Einigungsämter bestehen, haben , soweit die
in den 88 2 und 3 der Bekanntmachung bezeichneten Be¬
fugnisse in Geltung gesetzt sind , dies und die Bezirke der
Einigungsämter den beteiligten Gerichten mitzuteilen.

Berlin , den 17. Dezember 1914.
Der Justizminister Der Minister für Landwirtschaft,

Beseler.  Domänen u . Forsten.
Frhr . v . Schorlemer.

Der Minister des Innern . Der Minister für Handel
v . Loebell.  und Gewerbe.

I . A. : v . Meyeren.*
Veröffentlicht.
Montabaur,  den 8. Januar 1915.

Der Landratsamtsverwalter:
Bertuch,

Regierungs -Assessor.

„Du bist ein tapferes Mädchen", entgegnete der .
Kapitän . „Ich bleibe bei dir ."

Kaum fünfzig Schritte von ihnen entfernt hatte eine
Abteilung preußischer Jäger eine Mauer besetzt und schoß
in langsamem Tirailleurfeuer auf die Franzosen , welche
die Allee des Dames zu gewinnen trachteten . Eilt junger,
schlanker Ofsizier stand inmitten der Schützen. Deutlich
konnte Jeanne den deutschen Offizier sehen; sie erkannte
sogar die Einzelheiten seines Gesichtes, den blonden
Schnurrbart , die großen, hellen Augen , die aufnierksam
bald hier-, bald dorthin spähten, die gebräunten Wangen
und die krausen, blonden Haare , welche unter dem
schwarzen Czako hervorquollen . Der Ofsizier stand, auf
feinen Degen gestützt, scheinbar ruhig da, während er die
Feinde beobachtete und seinen Schützen hin und wieder
ein Koimnandowort znrief. Dann knallten in der Sckmtzett-
keüe einzelne Schüsse, und das langsam sich fortspinnende
Feuer ward lebhafter.

Die Franzosen hatten sich in der Allee des Danies
festgesetzt und überschütteten die Stellung der deutschen
Jäger mit heftigem Feuer . Mehrere Jäger sanken ge¬
troffen zusammen. Der junge Ofsizier befahl seinen
Leuten, sich besser gegen die feindlichen Geschosse zu decken.
Er selbst blieb in seiner ruhigen , aufrechten Haltung
stehen, unbekümmert um die neben ihn einschlagenden
Geschosse.

Jeanne bewunderte diese gleichmütige Ruhe . Sie er¬
wartete mit einem Gefühl der Angst den Augenblick, wo
der Offizier, von einem Geschoß getroffen, zusammen-
knicken würde.

Nach einer Weile ertönten von der anderen Seite des
Schlosses Hörner und Trommeln . Der Kapitän sab
sich um.

„Die Preußen gehen zum Angriff über ", flüsterte er
Jeanne zu. „Sieh ' nur . da brechen sie aus dem Gehölz
hervor! — Sacrebleu , das nenn ' ich einen Angriff !"

(Fortsetzung folgt.)



Merkblatt
für die Hinterbliebenen der gefallenen oder an Wunden
und sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen gestorbenen

Teilnehmer am Kriege 1914.
A . Gnavrrrgebührnisse.

1 . Hinterläßt ein gefallener usw . Kriegsteilnehmer eine
Witwe oder eheliche oder legitimierte Abkömmlinge , so
werden für einen gewissen Zeitraum nach dem Tode des
Kriegsteilnehmers Gnadengebührnisse gewährt.

2 . Gnndengebiihrnisse können auch gewährt werden,
wenn der Verstorbene Verwandte der aufsteigenden Linie,
Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder , deren Er¬
nährer er ganz oder überwiegend gewesen ist , in Bedürf¬
tigkeit hinterläßt , oder wenn und soweit der Nachlaß nicht
ausreicht , uw die Kosten der letzten Krankheit und der
Beerdigung zu decken.

3 . Der Antrag auf Zahlung der Gnadengebührnisse ist
an die Ortspolizeibehörde zu richten. Letztere sorgt dann
für die Weitergabe . An Belegstücken sind denr Anträge
betzufügen:

a) eine Bescheinigung des Truppenteils usw . über die
Höhe des Gnadengehalts oder der Gnadenlöhnung
des Verstorbenen und über die Dauer der Empfangs¬
berechtigung.

b) eine unlitäidienstlich beglaubigte Bescheinigung über
den Tod des Kriegsteilnehmers.

(?) in den Fällen zu 2 außerdem eine amtliche Beschei¬
nigung über den Verwandtschaftsgrad und das Ver¬
hältnis zum Verstorbenen.

Können Bescheinigungen der zu a und b erwähnten
Art nicht gleich beigebracht werden , so sind bestimmte An¬
gaben über den Dienstgrad , die Dienststellung und den
Truppenteil oder die Behörde des Verstorbenen erforderlich
und als Ausweise über den Tod die in Händen der An¬
tragsteller befindlichen Mitteilungen der Truppenteile usw.,
Auszüge aus Kriegsranglisten oder Kriegsstammrollen,
Todesanzeigen und Nachrufe der Truppenteile und Be¬
hörden im Mlitär -Wochenblatt oder in sonstigen Zeitungen
und Zeitschriften beizufiigen . Auch ein Hinweis auf die
Nummer der amtlichen Verlustlisten würde genügen.

Auf Antrag stellt das Zentral -Nachweise-Bureau des
Kriegsministeriums in Berlin NW 7, Dorotheenstr . 48,
besondere Todesbescheinigungen aus.

B Ve »sorgungsgebührrüsse.
4 . Nach Ablauf der Gnadenzeit erhalten die Witwe

und die Kinder — letztere bis zu 18 Jahren — Witrven-
u. Waisengeld , sowie Kriegswitwen - u . Kriegswaisengeld.

5 . Der Antrag aus Bewilligung der Versorgungs¬
gebührnisse zu 4 ist an die Ortspolizeibehörde des Wohn¬
orts oder des anläßlich des Krieges gewählten Aufent¬
haltsorts zu richten.

An Belegstücken sind beizufügen:
I .*) die Geburtsurkunden der Eheleute (können weg¬

fallen , roenn die Geburtstage aus der Heirats¬
urkunde ersichtlich sind oder wenn nur Waisen - und
Kriegswaisengeld beansprucht wird oder wenn die
Ehe über 9 Jahre bestanden hat ) ;

II .*) die Heiratsurkunde oder, wenn Waisen aus mehreren
Ehen versorgungsberechtigt sind , die betreffenden
Heiratsurkunden (Geburts - und Heiratsurkunden
der vor dem 1. 4. 1887 verheirateten , bei der preu¬
ßischen Militärwitwenkasse versicherten Offiziere und
Beamten befinden sich in der Regel bei der Genc-
raldirektion der preußischen Militär -Witwenpensions¬
anstalt Berlin W 66 , Leipziger Str . 5) ;

III .*) die standesamtliche Urkunde über das Ableben des
Ehemanns und , falls die versorgungsberechtigten
Kinder auch ihre leibliche Mutter verloren haben,
noch die standesamtliche Urkunde über das Ableben
der Ehefrau (für den Ehemann gegebenenfalls einen
der oben zu 3 erwähnten Ausweise ) ;

IV .*) die standesamtliche Geburtsurkunde für jedes ver¬
sorgungsberechtigte Kind unter 18 Jahren;

V . amtliche Bescheinigung darüber , daß
a) die Ehe nicht rechtskräftig geschieden oder die

eheliche Gemeinschaft nicht rechtskräftig aufge-

Iwischrn den Schlachten.
Krlcgsroman von Otto  Elster.

131 (Nachdruck verboten.)
In langen Linien eilten die Preußen über das Fcld,

gefolgt von den geschlossenen Trupps . Erreichten sie eine
Deckung, warfen sie sich nieder und überschütteten die
französische Stellung mit Schnellfeuer. Dann gellten
Hörner und rasselten die Trommeln wieder , und von
neuem sprangen die Tirailleure vorwärts.

Jeanne wandte den Blick wieder den Jägern und
dem jungen Offizier zu. Dieser hatte den Degen hoch
erhoben und rief seinen Leuten ein Kommando zu. Dann
sprang er mit einem Satz von der Mauer herab, auf der
er bislang gestanden hatte. Wie ein Mann erhoben sich
die Schützen, schivangen sich gewandt über die Mauer
und folgten ihrem Führer . Der Hornist hinter der
Schützenreihe blies, der Offizier schwang seinen Säbel.
„Hurra !" rief er. „Marsch — marsch! Hurra !" — Und
mit gefälltem Bajonett unter donnerndem Hurra warfen
sich die Jäger auf den Feind.

Die Franzosen schossen noch einmal, dann sprangen
sie auf und — entflohen.

Jeanne bebte vor Zorn und die glühende Röte der
Scham überstammle ihre Wangen. Sie wagte nicht ihren
Obeim anzublicken, der mit halberstickter Stimme murmelte:
„Armes Frankreich — mein armes Frankreich!"

Die preußischen Jäger hatten sich in der gewonnenen
Stellung festgesetzt und verfolgten den fliehenden Feind
mit Schnellfeuer . Der Rückzug der Franzosen ward bald
ein allgemeiner. Bis an den Rand der Glacis der
Festung wichen sie zurück, hier nochmals Stellung
nehmend . Aber die Preußen folgten ihnen auf den
Fersen . Es war ein prächtiger Anblick, in welcher ruhigen
Ordnung und mit welcher Schnelligkeit die preußischen
Linien avancierten. Tambours battants , das Gewehr zur
Attacke genommen, nur ganz vereinzelte Schüsse abgebend,
so stürmten die dünnen und doch unzerreißbaren Linien
vorwärts . Von Büchelberg anfangend. über Chateau

hoben war (kann wegfallen , wenn in der Sterbc-
urkunde die Ehefrau des Verstorbenen mit ihrem
Ruf -, Mannes - und Geburtsnamen als dessen
Witwe bezeichnet ist),

b) die Mädchen im Alter von 16 Jahren und dar¬
über nicht verheiratet (oder verheiratet gewesen)
sind,

c?) keins der Kinder oder wer von ihnen in die
Anstalten des Potsdamschen Großen Militär¬
waisenhauses ausgenommen ist;

VI . gerichtliche Bestallung des Vormundes oder Pflegers;
VII . außerdem ist in dem Antrag anzugeben,

a) ob und wo der Verstorbene als Beamter im
Reichs-, Staats - oder Kommunaldienste , bei den
Versicherungsanstalten für die Jnvalidenversiche-

. rung oder bei ständischen oder solchen Instituten
angestellt war , die ganz oder zum Teil aus
Mitteln des Reichs , Staates oder der Gemeinden
unterhalten werden,

b) der zukünftige Wohnsitz der Witwe.
C. Kriegselterngcld.

6 . Den Verwandten der aufsteigenden Linie (Vater
und jeder Großvater , Mutter und jede Großmutter ) kann
für die Dauer der Bedürfligkeit ein Kriegselterngeld ge¬
währt werden , wenn der Verstorbene Kriegsteilnehmer

a ) vor dem Eintritt in das Feldheer oder
b ) nach seiner Entlassung aus diesem zur Zeit seines

Todes oder bis zu seiner letzten Krankheit
ihren Lebensunterhalt ganz oder überwiegend bestritten hat.

Der Antrag ist ebenfalls an die Ortspolizeiverwaltung
des Wohnorts oder des anläßlich des Krieges gewählten
vorübergehenden Aufenthaltsorts zu richten. Ihm ist
eine standesamtliche Sterbeurkunde über den Gefallenen
usw. oder , falls eine solche noch nicht zu erlangen ist, ein
Ausweis der zu 3 bezeichneten Art beizufügen.

*) Anstelle der gebührenpflichtigen Auszüge aus den Standesamts¬
registern sind Bescheinigungen in abgekürzter Form (nicht Abschriften)
zulässig, die in Preußen unter Siegel und Unterschrift des Standes¬
beamten kostenfrei ausgestellt werden, die entscheidenden Tatsachen
ergeben und die maßgebenden Daten in Buchstaben ausgeschrieben
enthalten.

*
* *

Montabaur,  den 5. Januar 1915.
An die Herren Bürgermeister.

Vorstehende Bestimmungen werden hiermit veröffentlicht.
Werden von den Hinterbliebenen der im Kriege ge¬

fallenen oder an Wunden und sonstigen Kriegsdienstbe¬
schädigungen gestorbenen Teilnehmern am Kriege 1914
Versorgungsansprüche gestellt , dann haben Sie die Formu¬
lare zur Aufnahme des Antrags bei mir in Anforderung
zu bringen.

Das Formular B ist für Versorzungsgebührnisse und
L für Kriegselterngeld  bestimmt . '

Der Antrag aus Bewilligung von Gnadengebührnissen
ist an das Bezirkskommando zu richten.

Der Landratsamtsverwalter:
Bertuch,

Regierungs -Assessor.

Anleitung
über die Ausfüllung der Zählkarten für Brände.

1. Eine Brandzühlkarte ist auszufüllen , wenn durch einen
Brand x) ein Schaden von mindestens 3 Mk. entstanden
ist oder 2) nur Menschen verletzt sind. In dieser sind die
durch Feuer oder durch Lösch arbeiten sowie durch
Niederreißen zur Verhinderung der Weiter¬
verbreitung des Feuers  usw . gänzlich oder nur
teilweise beschädigten Gebäude einzutragen . Hat eine
Weiteroerbreitung des Feuers von der Ausbruchsbesitzung
auf andere Besitzungen stattgefunden , so sind auch hierü¬
ber Karten einzureichen.

Zu den unbeweglichen Sachen werden außer Gebäuden
auch Bäume , Wald , Feld , Wiesen, Einfriedigungen und
sonstige feststehende Gegenstärwe gerechnet. Die Gebäude
sind nach der Art ihrer Verwendung , z. B . Wohnhaus,
Stall , Scheune oder dergleichen anzugeben ; bei gewerb¬
lichen Anlagen ist der Betrieb genau zu bezeichnen.

Der bei Gebäudebränden am beweglichen Eiger^
sämtlicher Insassen des Grundstücks entstandene Scho"
ist auf die Karte des Gebäudebesitzers mit aufzunehp
Besondere Karten sind hierfür nicht auszufertigen . }

Ueber Blitzschläge, zündende sowie nicht zündende,
ebenfalls Karten einzureichen, desgleichen über Erplosio
auch wenn durch diese kein Brand entstand.

2.  Die Ausfüllung der Karten geschieht durch Be
wortung der vorgedruckten Fragen und zwar da, wo
Platz zur Beantwortung gelassen ist, durch Unterstreick
der zutreffenden Worte der Fragen , hingegen da , wo
gelassen ist, durch kurze aber deutliche Auskunfterteil^

3. Die Frage nach dem Namen und Beruf
Besitzers ist bei Bränden an unbeweglichen Sachev
beantworten . Bei Bränden dagegen, ' die ausschlies
bewegliches Eigentum betreffen, ist nur der Beruf
Geschädigten anzugeben.

4. Die Dauer des Brandes ist in Viertelstunden
B . 41/2, 4 3/ 4 anzugeben.

5. Werden inehr als 4 Gebäude in einer Besitz«L ~
vom Feuer betroffen , so sind für das 5. und die folg
den Gebäude weitere Karten auszufertigen und diese 1-
a , b, c usw . zu bezeichnen.

6. Unter besonderen Baulichkeiten sind u. A. zu i
stehen : Schuppen oder Hütten , welche während ei,'
Baues zur Unterbringung von Geräten und dergleiss
oder als Obdach für Arbeiter errichtet wurden ; Ziegelöt
welche nur für einen Brand bestimmt sind ; holz?
Jahrmarkts - oder Meßbuden usw. zu vorübergehcni
Zwecken. Ferner gehören Aussichtstürme , Brückengel
der , Faschinenwerke, Bollwerke , Anladebrücken usw. hie» Nack

Die Frage nach der Bauart der Umfassungswändengsgc
dahin zu beantworten , ob letztere massiv , Fachwerk Mntni
Riegelwand , von Holz , Lehm, Kalk, Kalkpise oder ;̂boren
sonst sind. Bei der Frage nach der Dachbedeckungier di

Mo

anzügeben , ob das Dach ein Metall -, Stein -, Schi»
Steinpapp -, Holzcernent -, Schindel -, Stroh -, Strohdojh ettI
oder Strohpuppen - Dach oder von welcher sonstigen 9Irf ^ uc!

7. Bei Wald -, Feld -, Wiesen- und MoorbrändepE 'en l
die Fläche, über welche der Brand sich verbreitetes Alle
Hektar (ha ) anzugeben . rügen,

8. Die Versicherung sowohl für unbewegliches Eifbungl
tum , ist getrennt nach Societäten und Privatgesellschgn gsi
anzugeben . Letztere sind namentlich anzuführen , sidri
eine gleichzeitige Versicherung bei Societäten und Prßeuer
gesellschaften stattgefunden , so ist kenntlich zu maLh ohr
welcher Betrag vom Schaden und von der Entschädigsllcn i
auf die Societät entfällt . Ueber Brände , die unversucht ar
ten Schaden veranlaßen , sind gleichfalls Karten eifdnun
senden. f W er

9. Der Brandursache ist eine ganz besondere Aufnistnine
samkeit zu widmen . Steht die Ursache fest, so istichen.
Frage „erwiesen" , ist sie zweifelhaft , so ist die Frage l r &e
mutmaßt " und ist die Ursache nicht festzustellen, sc» nde
„unvermittelt " zu unterstreichen . 'ff . al

Bei Brandstiftungen , die eingehend zu behandeln spuigli
ist anzugeben , ob sie durch den Besitzer oder AngehWe u>
von ihm oder sonstigen Personen , mit oder ohne Eimsî ew
ständnis des Besitzers , verursacht wurden . reden

10. Die Schatzung des Schadens hat mit besondc Ger
Sorgfalt zu geschehen. Es ist nur der wirklich  eirund
standene Schaden,  nicht aber die Versicherungssumtrden,
und bei Bränden , wo nur ein Teil des Eigentums p i l e
schädigt wurde , auch nur dieser Teil einzusetzen. BSsten
Ausfüllen der Frage 7 a ist der versicherte und unstfte
sicherte Schaden getrennt anzügeben ; ebenso ist der won
versicherte Gebäudeschaden kenntlich zu machen. it ä

Die Frage 7 ist dahin zu verstehen, daß die nur wirehaf
vom Brande betroffenen Haushaltungen einzutragen st sse

Montabaur,  den 27. Dezember 1914. > Die
Der Landratsamtsverwalter : ? ür  *

Bertuch. ^ 'r O
Regierungs -Assessor. I A

Berlin W. 9, den 8. Dezember 191 Mustev
Es ist bei mir zur Sprache gebracht worden , daE ? ^

Handwerke die Einziehung zahlreicher Lehrherren
Heeresdienste Schwierigkeiten wegen der weiteren

Peruecke und Ouatre -Vents bis zuin Bois des Chvnes
sieb hiuziehend, umgab die preußische Linie in weitem
Halbireis die Festung, auf deren Wällen die schweren
Geschütze jetzt wieder au donnern begannen, um den
Rückzug der geschlagenen Ausfallstruppen zu decken. Denn
diese rvarteten deu letzten Sturmangriff der Preußen nicht
mehr ab. Feuernd zogen sie sich nach dem „Deutschen
Tor " zurück, in dessen dunkler Öffnung eine Abteilung
nach der anderen verschwand.

In hastigem Anlauf versuchten die Preußen mit in
das Tor zu dringen, aber die Geschütze der Festung und
die Besatzung auf deu Wällen überschütteten die Angreifer
mit einem solchen Hagel von Geschossen, daß sie bis an
den Fuß des Glacis zurückwichen, um dann nach und
nach den Rückzug nach Ouatre -Vents und Büchelberg an-
zntreten.

Das Jener verstummte nach und nach. Noch einige
dumpfe Kanonenschläge, dann unheimliche Stille . Die
Sonne lachte wieder ebenso freundlich, wie vor einer
Stunde , auf die im Schmuck des Sommers daliegende
Landschaft nieder, als wenn nicht der Tod Ejier eine reiche
Ernte gestalten hätte, als ob der blutige Kampf nur ein
harmloses , kriegerisches Spiel gewesen wäre.

Durch die Allee des Dames zog eine kleine Truppe
auf Chateau -Pernette zu. Jeanne erkannte die Jäger,
welche vorhin die Franzosen aus der Allee vertrieben
hatten . Den jungen Offizier erblickte sie nicht. Sollte er
im Kampfe gefallen fein? Schmerzhaft kramp sie sich ihr
Herz bei diesem Gedanken zusammen. Das Bild des
fremden Offfziers stand ihr deutlich vor Augen, sie würde
es niemals vergessen und ihn wiedererkennen, auch wenn sie
ihn erst nach langen Jahren einmal begegnen sollte. Sie
konnte nicht anders — sie mußte den Feind bewundern,
der mit einer Gelassenheit, einer Ruhe in den Kampf
ging, als schritte er zum fröhlichen Tanz . Wenn die
deutschen Soldaten solche Vorbilder besaßen, dann mußten
sie siegen, wohin sie auch kamen.

Gesenkten Hauptes folgte sie dem Oheim, der in
finsterem Schweigen die Treppe hinabstieg. Drunten im

Wohnzimmer waren die Knechte und Mädchen zitM s.
und bebend versamnielt . ffsiüer

„Die Preußen kommen hierher , Herr Kapitän ", rkm/R
sie dem Eintretenden entgegen. rackem

„Sie werden euch nicht fressen", zürnte der » Heilt
Soldat . „Geht ruhig an eure Arbeit . . ."

„Nein , nein, die Preußen — die Preußen —" I «
„Dummköpfe ! Ich werde die Preußen emyfcmgeiM
„Da sind sie schon! Da sind sie schon!" I r.
Draußen auf dem Hof ertönte ein deutsches

mando. Gewehre klirrten auf dein Pflaster . >oller,
Monsieur Hoffer schritt zur Tür . Niemand folgte prst , £

alle drängten sich zitternd in die entfernteste Ecke» 2
sannnen. Mit einem verächtlichen Blick auf die FeiM x
folgte Jeanne ihrem Oheim, trotzdem Josephine versnM
sie zurückzuhalten. Als der Kapitän und Jeanne ausM,,s-„
Haustür traten , kam ihnen rasch ein junger deutix^ chV
Offizier entgegen: es war der Jägeroffizier aus dem»
fecht in der Allee des Dames ! { E.

Der Offizier legte höflich grüßend die Hand an»
Kopfbedeckung. „Habe ich die Ehre , den Besitzer
Schlosses vor mir zu sehen?" fragte er in französijrl /
Sprache . J^ rö yc

„Ich bin der Besitzer, mein Herr ", entgegnete MorM " ^ '
Hoffer ernst. „Ich bitte Sie um Schonung meiner L ff
— meines Eigentums . . ."

In den hellen Angen des deutschen Offiziers zuckW
wie ein verhaltenes Lächeln auf. Er verbeugte sich
und erwiderte : „Seien Sie ohne Sorge , mein Herr,
führen keinen Krieg gegen friedliche Einwohner,
sollen sich über meine Leute nicht zu beklagen haben,
habe Auftrag , das Gehöft zu besetzen und einige !
teidigungsanlagen zu treffen. Ihr Wohnhaus wird
berührt davon bleiben. Ich bitte nur um Stroh _.
einige Decken für meine Leute und um Brot . Wirl ^" "
nicht damit versehen", setzte er lächelnd hinzu. nzutre

»Ihre Forderung soll sofort erfüllt werden, nt D(
Herr !" ruber

(Fortsetzung folgt.) ihceiner



rra der ihnen anvertrauten Lehrlinge hervorruft Ich
^Sie die beteiligten Kreise darauf Hinzuwersen, daß,

tn Meist-- «ich! Bestellung eines
Anleitung des Lehrlings verantwortlichen Ver-

L5 in der Lage ift, -s Ausgabe der Inn-
nnd aeaebenenfalls auch der Handwerkskammern fern

kn  ^ er  Eine beratende und vermittelnde Tätigkeit aus-

S , den in einzelnen Bezirken bereits gemachten
tiaen Erfahrungen ist zu erwarten, daß es einer solchen
nittelung in den meisten Fällen gelingen wird, zwischen
"ehrherrn bezw. seinem Vertreter und dem gesetzlichen

treter des Lehrlings einen im wohlverstandenen Jnter-
beider Parteien liegenden billigen Ausgleich herbei-

Der Minister für Handel u. Gewerbe.
Dr. Sydow.

* * *
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Abdruck zur Kenntnis.
Montabaur,  den 8. Januar 1915.

Der Landratsamtsverwalter:
B e r t u ch,

Regierungs-Assessor.

Mtftenmg der Militärpflichtigen des
Ruterwefterwnldlreikrs.

»Nachstehend bringe ich die zur Vornahme des Muste-
ngsgeschäftes anberamnten Termine  zur öffentlichen
pntnis . Alle Militärpflichtigen, die im Jahre 1895
baren sind — von den früher geborenen aber diejenigen,
>er die eine endgültige Entscheidung noch nicht ergangen
j — fordere ich' auf,  sich im Musterungstermine pünkt-
j einzufinden.
| Auch die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten
ben zu erscheinen.
kAlle Militärpflichtigen haben ihre Vorladung und die¬
sigen, welche schon vor einer Musterungs- bezw. Aus-
bungskommission erschienen sind, auch den Muste-
ngsausweis mit zur Stelle zu bringen,
idrigenfalls "ihnen auf ihre Kosten ein
>uer Schein  ausgefertigt wird. Militärpflichtige, die
h ohne genügende Entschuldigung zur Musterung nicht
llen oder bei Aufruf ihres Namens im Musterungslokale
cht anwesend sind, haben die in § 26 Ziffer7 der Wehr-
hnung vorgesehene Strafe zu gewärtigen,
kWer durch Krankheit am Erscheinen' im Musterungs-
cmine verhindert ist, hat ein ärztliches Zeugnis einzu-
ichen. Das Zeugnis ist durch die Polizeibe-
jrde zu beglaubigen , sofern der aus siel-
nde Arzt nicht amtlich angestellt  ist . Zu
n amtlich angestellten Aerzten sind zu rechnen der
mögliche Kreisarzt, die Militärärzte usw., nicht aber
me weiteres die Aerzte, mit denen die Gemeinden be-
ndere Verträge über Behandlung von Gemeindemit-
ledern, Armen usw. abgeschlossen haben.
I Gemütskranke, Blödsinnige und Krüppel dürfen auf
krmd eines solchen Zeugnisses von der Gestellung befreit
erden. Die Gesuche sind rechtzeitig einzureichen. Wer an
pilepsie zu leiden behauptet,  hat auf eigene
»sten ein ärztliches Attest beizubringen oder drei glaub-
| f te Zeugen zu ft eiten  und dem Bürgermeister
ivon alsbald Nachricht zu geben. Militärpflichtige, die
it äußerlich nicht sichtbaren Krankheiten
khaftet sind , haben hierfür ärztliche Zeug-
isse  hierher vorzulegen.
i Die Musterung findet nach folgendem Plane statt, und
»ar in Hämrnerlrins Gartenlokal Hierselbst (Be-
jer Leo vom Ende)

A. am Samstag , den 16. Januar 1915,
vorm . 9 Uhr

usterung der Gestellungspflichtigen der Gemeinden
sbach, Arzbach, Bannberscheid. Baumbach, Bladernheim,
»den, Breitenau, Caan , Cadenbach. Daubach, Deesen,
Arnbach, Ebernhahn, Eitelborn und Elgendorf,

B. am Montag , Ven 18. Januar 1915,
vorm . 9 Uhr

iusterung der Gestellungspflichtigen der Gemeinden Ellen-
msen, Eschelbach, Ettersdorf , Freilingen, Freirachdorf,
iackenbach, Goddert, Grenzau, Grenzhausen, Hartenfels,
jHeiligenroth, Helferskirchen, Herschbach, Hilgert und

Hillscheid,
C.  am Dienstag , den 19. Januar 1915,

vorm . 9 Uhr
iusterung der Gestellungspflichtigen der Gemeinden Höhr,
oller § ot6a4 Horressen, Hübingen, Hundsdorf . Kammer-
r>t, Krümmel, Leuterod, Marienhausen, Marienrachdorf,

Maroth , Maxsain, Mogendorf und Moschheim,
v . am Mittwoch , den 29. Januar 1915,

, t vorm . 9 Uhr
u™run *l ^et  Gestellungspflichtigen der Gemeinden
i Montabaur , Nauort , Neuhäusel und Niederelbert,

E. am Donnerstag , de« 21. Januar 1915,
vorm . 9 Uhr

iusterung der Gestellungspflichtigen der Gemeinden
ordhofen, Oberelbert, Oberhaid, Oetzingen, Quirnbach,
ansbach Reckenthal, Rückeroth, Schenkelberg, Selters,

Sessenbach, Sessenhausen und Siershahn,
F- am Freitag , de» 22. Januar 1915,

vorm . 9 Uhr
iusterung der Gestellungspflichtigen der Gemeinden
immern, Stahlhofen , Staudt , Steinen , Stromberg,
ntershausen. Vielbach. Welschneudorf, Wirges, Wirscheid,
! Wrttgert, Wölferlingen, Wirzenborn und Zürbach.

Die Militärpflichtigen haben 1 Stunde vor Be¬
in  n des Geschäfts beim Aushebunaslokale im Garten
izutreten.

Den Militärpflichtigen wird zur Pflicht gemacht,
^ ^ Lewaschen, in reiner Wäsche und nüchtern zu er-

Die Beaufsichtigung der Militärpflichtigen auf dem
Wege nach dem Aushebungslokal ist in erster Linie Sache
der Herren Bürgermeister. Die Militärpflichtigen haben
sich zum Aushebungsgeschäft die Ohren zu reinigen bzw.
reinigen zu lassen (durch Ausspritzen mit warmen Wasser).
Ferner haben die Militärpflichtigen, welche zur Ver¬
besserung der Sehschärfe ein Glas tragen, dieses zum
Aushebungsgeschäftmitzubringen und außerdem festzu¬
stellen, welche Nummer das Glas hat. Das Mitbringen
von Stöcken, Messern rc. ist nach § 7 der Kreispolizei¬
verordnung vom 8. 3. 00 Kreisblatt Nr. 30/00 verboten.
Die Leute find hierauf aufmerksam zu machen.

Die Stammrollen haben die Herren Bürgermeister mit
zum Aushebungslokal zu bringen. Ebenso haben sie die
Vorladungen für die Militärpflichtigen sofort auszufüllen
und zuzustellen.

Ueber die erfolgte Ladung der Militärpflichtigen sind
mir 3 Nachweisungen, und zwar für jeden Jahr¬
gang eine besondere Nachweisung  nach unten¬
stehendem Muster bis zum 14. d. M . bestimmt einzu¬
reichen. Die Militärpflichtigen sind alphabetisch geordnet
einzutragen.

Die im Frühjahr und bei der Kriegsmusterung aus¬
gehobenen, aber noch nicht zur Einstellung gelangten Re¬
kruten haben nicht zu erscheinen.

Montabaur,  den 7. Januar 1915.
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission

des Unterwesterwaldkreises:
Der Landratsamtsverwalter:

Bertuch,
Regierun gs-Assessor.

Nachweisung
der aus der Gemeinde.
zur Musterung vorgeladenen Militärpflichtigen.

N a m e n
Rufname unter¬

streichen)

y*Q
© <Q >71

Mg
U  3

vQ a

v 3w

Unterschrift
des Militärpflich¬

tigen.

Formulare zu dieser Nachmei
der hiesigen Kreisblalt -Druckerei zu haben.

ung und zu den Vorladungen sind in

Bekanntmachung
Bestimmungsgemäß haben die Zivilbehörden die An¬

träge auf Bewilligung der gesetzlichen Kriegsversorgungs¬
gebührnisse für die Hinterbliebenen der Teilnehmer am
jetzigen Kriege zur Weitervorlage vorzubereiten. Hierbei
kommen während der Dauer des mobilen Zustandes nicht
nur die an einem Orte wohnenden, sondern auch solche
Hinterbliebenen in Betracht, welche sich dort anläßlich des
Krieges, z. B. weil sie Festungen usw. verlassen mußten,
vorübergehend aufhalten.

Als Kriegsversorgung kommt für die nächste Zeit
Kriegswitwen-, Kriegswaisen- und Kriegselterngeld in
Frage, und zwar für die Hinterbliebenen der im Kriege
gefallenen, der infolge einer Kriegsverwundung oder einer
sonstigen Kriegsdierrstbeschädigung gestorbenen und u. U.
der verschollenen aktiven Heeresangehörigen usw.

Die zur Aufnahme der Anträge erforderlichen For¬
mulare liegen beim Unterzeichneten Bezirkskommando
nieder und können diese im Bedarfsfälle hier angefordert
werden. Entwürfe sind nicht erforderlich.

Oberlahnstein, den 21. Dezember 1914.
6 Kgl. Bezirkskormnando.

Im Anschluß an die öffentliche Bekanntmachung zur
Abgabe der Steuererklärungen für 1915 mache ich
noch aus folgendes aufmerksam:

Nach 8 30 Abs. 3 d. Einkst.-Gesetzes sind Personen,
welche durch Abwesenheit verhindert sind, die Steuerer¬
klärung selbst abzugeben, berechtigt, ihrer Verpflichtung
durch Bevollmächtigte zu genügen. Als Bevollmächtigte
der im Felde abwesenden Krieger sind auch deren Ehe¬
frauen oder sonstige nahe Angehörige auf Grund
vermuteter Vollmacht zur Abgabe der Steuererklärung be¬
rechtigt. Ebenso kann mit ihnen über den Inhalt einer
abgegebenen Steuererklärung verhandelt werden, sofern
bei ihnen ausreichende Bekanntschaft mit den Verhältnissen
des Pflichtigen vorausgesetzt werden kann.

Montabaur,  den 31. Dezember 1914.
Der Vorsitzende

der Einkommensteuer-Veranlagungskommission
des Untcrwesterwaldkreises:

Landratsamtsverwalter
Bertuch.

Regierungs-Assessor.

Nichtamtlicher Teil.
Der Krieg.

Der deutsche Tagesbericht.
WTB. Großes Hauptquartier, 11. Jan. 1915, vormittags.

(Telegramme. — Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

In Gegend Nieuport -Npern und südlich fanden
nur Artilleriekämpfe statt.

Ein französischer Angriff bei La Boiselles , nordöstlich
Albert, scheiterte gänzlich.

Nördlich Soissous griffen die Franzosen, die sich nur
in einem kleinen Stück unserer vordersten Gräben festgesetzt
hatten, erneut an, erzielten aber bisher keine Erfolge.

Die Kämpfe dauern noch an.

In der Nähe von Soupir fand in den letzten Tagen
kein Kampf statt.

Oestlich Perthes nahmen unsere Truppen das ihnen
entrissene Grabenstück zurück. Der Feind hatte schwere
Verluste.

In den Akgonnen schritten unsere Angriffe weiter fort.
Im Oberelsatz herrschte im allgemeinen Ruhe.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage in Ostpreußen und Nordpolen ist unverändert.

Bei der ungünstigen Witterung kommen auch unsere Angriffe
in Polen westlich der Weichsel nur langsam vorwärts.

Oberste Heeresleitung.*

WTB. Großes Hauptquartier, 12. Jan. 1915, vormittags.
Telegramme. — Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Südlich des Kanals von La Bassee fanden gering¬

fügige Kämpfe statt, die bisher ohne Ergebnis waren.
Nördlich Crony griffen die Franzosen gestern abend

an, wurden aber unter schweren Verlusten zurückgeworfen.
Heute früh lebten die Kämpfe hier wieder auf.

Ein gestern nachmittag in der Gegend östlich Perthes
unternommener französischer Angriff brach in unserem
Feuer zusammen. Der Feind hatte sehr schwere Verluste.

In den Argonurn wurde an der Römerstraße ein
französischer Stützpunkt erobert ; zwei Offiziere und
149 Mann sielen dabei in unsere Hände.

In den Kämpfen im östlichen Teile der Argounen
sind den Franzosen seit 8. Januar (einschließlich der ge¬
meldeten) 1 Major , 3 Hauptleute , 13 Leutnants
und 1699 Mann an Gefangenen abgenommen worden,
so daß ihr Gesamtverlust einschließlich Toter und Ver¬
wundeter in diesem beschränkten Gefechtsraum auf

3300 Mann
geschätzt wird.

Französische Angriffsversuche bei Aiüh , südlich Saint
Mihiel, scheiterten.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
In Ostpreußen nichts Neues.
Russische Vorstöße im nördlichen Polen hatten keinen

Erfolg.
Unsere Angriffe im Gebiete westlich der Weichsel

machten trotz des schlechten Wetters an einigen Stellen
Fortschritte.

Auf dem östlichen Piliea -Ufer keine Veränderung.
Oberste Heeresleitung.

** *

Englands Antwort an Amerika.
* Amsterdam, 11. Jan . (Ctr. Bln.) Die englische

Antwort  auf die amerikanische Protestnote in der
Konterbandefrage ist gestern durch das Reutersche Bureau
bekannt gegeben worden. Die englische Regierung drückt
ihre Ansicht dahin aus , daß über die Ausdehnung der
britischen Beeinträchtigung des Handels der Vereinigten
Staaten eine irrige Auffassung obwaltet, und führt als
Beweis dafür die Exportziffern von Neuyork nach Skan¬
dinavien, Italien und Holland für den Monat Novbr.
1914 an, die sie mit den Ziffern desselben Monats im
Vorjahre vergleicht. Für alle Staaten mit Ausnahme
Hollands zeigen die Zahlen eine starke Zunahme . Der
nachteilige Einfluß des Krieges auf gewisse große In¬
dustrien sei wahrscheinlich die Folge der verminderten
Kaufkraft der kriegführenden Länder. Bezüglich der Be¬
schlagnahme von Nahrungsmitteln macht die britische
Antwort das Zugeständnis , daß Nahrungsmittel
künftig nicht zurückgehalten  werden sollen, wenn
nicht die Mutmaßung vorliegt, daß sie für eine andere
kriegführende Macht bestimmt sind. Großbritannien sieht
sich aber nicht in der Lage,  über diesen Punkt eine
bestimmte  Erklärung abzugeben, weist vielmehr darauf
hin, daß es durchaus notwendig sei, verdächtige Schiffe
zur Untersuchung in einen englischen Hafen zu bringen.
Die englische Note weist ferner darauf hin, daß Baum¬
wolle nicht auf die Kvn t erb andeliste  gesetzt wor¬
den sei, aber England sei davon unterrichtet, daß Kupfer
unter Baumwolle verborgen  wurde , sodaß die Ballen
ausgeladen und gewogen werden mußten. Es sei schwer
für England, Kautschuk  aus den Kolonien nach den
Vereinigten Staaten ausführen zu lassen, da es von den
Kriegführenden notwendig gebraucht wird . Es bestehe
der Verdacht, daß seit dem Beginn des Krieges große
Mengen Kautschuk aus Amerika ausgeführt worden seien.

Die von Grey  gezeichnete Note schließt: Die englische
Regierung wünscht, daß der Ausfuhr und dem Konsum
amerikanischer Guter durch Neutrale kein Hindernis in
den Weg gelegt wird.

*  » *
Fahrt eines deutsche« Flugzeuggeschwaders « ach

England « nd Dünkirchen.
Ein deutsches Jlugzeuggeschwader von mindestens 16

Flugzeugen erschien, wie der Verl. Lokalanz. über Kopen¬
hagen erfährt, Sonntagvormittag in der Nähe der Themse¬
mündung, wahrscheinlich in der Absicht, einen Angriff auf
London zu unternehmen. Das Wetter war aber ungün¬
stig, es herrschte dichter Nebel. Das Geschwader flog
darauf die englische Küste entlang bis Dover,  wo einige
Bomben abgeworfen wurden . Darauf flog das Geschwa¬
der in der Richtung Dünkirchen weiter ; zehn Flugzeuge
erschienen über Dünkirchen  und eröffneten ein lebhaf¬
tes Bombardement über dem von den Engländern be¬
setzten Teile der Stadt.

Im ganzen wurden 40 bis 50 Bomben geworfen, die
erheblichen Schaden anrichteten. Eine Anzahl Personen
wurden getötet und verwundet . Die deutschen Flieger
blieben von englischen Flugzeugen unbehelligt . Nachdem
sie eine halbe Stunde die Stadt umkreist, kehrten sämt¬
liche deutsche Flugzeuge unbeschädigt an ihren Aufstiegort
zurück.
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Holzdersteigerung.
Donnerstag, den 21. Samar 1915,

vormittags 10 Uhr ansangend,
werden im hiesigen Stadtwald,

Distrikt Birken:
6 Raummeter Eichen-Scheit,
•4 „ „ -Knüppel,

230 Stück Eichen-Wellen,
1775 „ Buchen-Wellen,

2 Raummeter Laubholz-Knüppel,
4935 Stück Laubholz-Wellen

an Ort und Stelle gegen Kredit versteigert.
Die Herren Bürgermeister werden um gefl. Bekannt¬

machung gebeten.
Montabaur , den 7. Januar 1915.

Der Bürgermeister : Sauerdorn.

Im Wege des  schriftlichen  Angebots soll das
nachstehende Nutzholz der Gemeinde Vielbach ver¬
kauft werden.

Distrikt Lotzenheck:
Los Nr . 1:

75 Stück Rottannen -Stämme mit 17,51 Festm.,
Distrikt Lotzenheck:

Los Nr . 2:
45 Stück Kottannen-Stangen Ir Klasse,
32 „ „ 2r „

319 „ „ „ 3r „
2ö „ ft tt 4t ,,

Distrikt Hub Nr. 13 bis 55:
Los Nr . 3:

43 Stück Eichen-Stämme mit 14,10 Festm.
Die Angebote sind schriftlich, auf Stämme pro Festm.,

auf Stangen pro Stück, verschlossen, mit der Aufschrift:
„Angebot auf Nutzholz", und mit der Erklärung, daß
Bieter sich den Verkaufsbedingungen unterwirft, bis zum
Mittwoch, de« 2«. Januard. 3;..

vormittags 11 Uhr
an den Unterzeichneteneinzusenden, woselbst die Eröffnung
der eingegangenen Offerten in Gegenwart der etwa er¬
schienenen Reflektanten stattsind et.

Die Genehmigung bleibt Vorbehalten.
Vielbach , den 12. Januar 1915.

Der Bürgermeister:
Ber ger.

Holzdersteigerung.
Montag, den 18  Januard. M,

werden im hiesigen Gemeindewald,
Distrikt Struth , Schlink und Hub:

34 Stück Eichen-Stämme mit 34,48 Festm.,
9 „ Lärchen-Stämme mit 11,79 Festm.,

315 Rmtr. Buchen-Scheit und -Knüppel,
5700 Stück Buchen-Wellen,

23 Rmtr. Eichen-Scheit und -Knüppel,
600 Stück Eichen-Wellen,

26 Rmtr. Anderes Laubholz Scheit und Knüppel,
750 Stück dergl. Wellen

an Ort und Stelle öffentlich versteigert.
Die Versteigerung beginnt um 11 Uhr vormittags im

Distrikt Struth mit dem Eichen-Stammholz.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Be

kanntmachung ersucht.
Bielbach , den 12. Januar 1915.

Der Bürgermeister:
Berger.

Holzbersteigerung.
Montag, den 18. Fommr 1915,

vormittags 10 Uhr anfangend,
werden im hiesigen Gemeindewald,

Distrikt Austerroth , Dickheck und Kultur:
442 Raummeter Buchen-Scheit,
65 „ „ -Knüppel,

8030 Stück buchene Wellen,
24  Raummeter Eichen-Scheit und Knüppel,

320 Stück dergl. Wellen
öffentlich meistbietend versteigert.

Welschnevdorf , den 12. Januar 1915.
Dir Bürgermeister:

A ltm ann.

Kreirardeitrnnchmei; Limburg(Lahn)
Walderdorser Hof — Fernruf 107

vermittelt jederzeit männliche und weibliche landwirt¬
schaftlicheu . häusliche Dienstboten sowie gewerbl. Arbeiter.

Vermittlung ist für Arbeitnehmer kostenlos.

Die glückliche Geburt eines kräftigen

Sohnes
zeigen hocherfreut an

Robert Stumpf, z. Zt. im Felde,
und Frau Hulda geb. Theis.

Rückeroth , den 9. Januar 1915.

War ersehnt der Soldat im Felde?
. Warme Speise.
■ Warmer Itonl“

ermöglicht durch meinen

HalWrilnM.AMgl
komplett 75 Pf . — Nachfülldosen 30 und 5« Pf.

Ferner empfehle Taschenlampe« mit prima
Batterie « , feststehende Taschrnmeffer, Feldeß-
Bestecke, Luntenfeuerzeuge und unzerbrechliche
rr Kognakflaschen . r:

——  Als Feldpostpaket zu versenden. ------ -

Damm Müller Wwe.
Bahnhofstr. 15. — Montabaur. — Telefon 58.

Die Auskunftsstelle über im Felde stehende nassauische
Soldaten , Wiesbaden , Loge Plato , Friedrichstraße 35,
bittet alle Angehörigen  von vermißten Soldaten , über
welche bis jetzt keinerlei Nachricht eingegangen ist, um An¬
gabe des genauen Namens und Truppenteils der Ver¬
mißten zum Zweck einer gemeinschaftlichen Eingabe an
die zuständige Stelle. Sollten den Angehörigen nähere
imstande bekannt geworden sein, welche auf' die Spur
ühren könnten, so wird gebeten, diese beizufügen.

Auskunft über im stehende
nassauische Soldaten,

Wiesbaden,  Friedrich -Straße 35.

Belohnung.
Für Wiederherbeischaffung der bei mir im De¬

zember geftohlenen Sachen oder eines Teiles davon!
setze ich eine Belohnung von 15 % des Wertes der j
herbeigeschafften Gegenstände aus.

vr. med. Fiedler. Dernbach.

Wiederseh’n war seine Hoffnung,!

Am 30. Dezember 1914 star
den Heldentod für sein so heijj
geliebtes Vaterland in einem Ge

fecht in Frankreich unser innigst geliebte
Sohn und Bruder , der

Kriegsfreiwillige

Heinrich Schmidl
im Infanterie -Regiment Nr , 28,

1 Kompagnie,
im Alter von 16 Jahren 11 Monaten.

Wir bitten um stille Teilnahme.
In tiefem Schmerz

Familie Bahnhofsvorsteher Schmidt
Montabaur , den 11. Januar 1915.

Lekmintmachimi
betr. Vermittlung von kriegsunbrauchbaren

Militär - und Beutepferden.
Die nächste Versteigerung von kriegsunbrauchbaren!

Militär - und Beutepferden findet am Samstag , den
16. Januar  1915 , vormittags um 10 Uhr, im Hof der
neuen Dragonerkaserne in Mainz,  Mombacherstraße, statt.
Es kommen etwa 25 Pferde vorwiegend tragende Stuten l
zum Verkaufe. Die Verkaufsbedingungen sind" die gleichen
wie seither. 1

Ein Vertreter der Landwirtschaftskammer wird zur
Auskunftserteilung zugegen sein.

L

H &V
ENTVWBP

Am 30. Dezember 1914 ist in Frankreich 10
gelegentlich eines feindlichen Angriffs derfvg
Heldentod fürs Vaterland gestorben dem* 16 ^

Obertertianer

Heinrich Schmidt!
aus Montabaur , * 3

Kriegsfreiwilliger in der 1. Kompagnie , Eif1 l
Infanterie -Regiment Nr. 28. ~ ä

Als einer der jüngsten Kriegsfreiwilliger*
unserer Anstalt , noch nicht 17 Jahre altj
war er in schöner Begeisterung hinausgeÄ
zogen und hat nun sein junges Leben denÄ_
Vaterland zum Opfer gebracht . Ehre seWihm und treues Gedenken.

Montabaur , 12. Januar 1915. I 3
Im Namen des Lehrerkollegiums undNcich
der Schüler des Kaiser Wilhelmstitfl

Gymnasiums : J I
Prof. Dr. Jöris , Ier ”
Gymnasialdirektor.

■VUf
bers
ücke

I « st

iitei
gen

Jl'tflC!
v. Scheid,

homöopathisches und » <1 * '
heil-Justitut , aus

hält während der Kriegst,60
in Montabaur *"ger

im Gasthaus
„3«m Delltschksi KmiikiffZ

(Joh . Meudt)  tätig«
Sprechstunden nach wie jfotioi
ab, und zwar DiensriVatei

von 10 bis 1 Uhr. tüinl
In Urenberg Beim

täglich von 9 bis 5 Ilching
hon
^hr

Drogerie vorm. R. Troost, Ti
Montabaur. f _ t

Cerveiat- und
Salamiwurlt

wieder eingetroffen bei
Jof . Leulhner Nachf.

»Ird jedes Inserat. das Sie
durch unserer Vermittlung
autgeben . Kostenlose Be¬
ratung u. Vorschläge über
die Auswahl erprobter
Insertionsorgane durch die
IltasteAnnoncan-ExpaaiWm
Haafenfteiru Vogler
Akt.-Bes., Frankfurt*. Main
Schillerplatz2, Eingang Qr.
Eschenhelmeratraste No. I

|Petroleum-
Ersatz

wieder eingetroffen.
Bester Ersatz für Petroleum.

Erhältlich bei

\mi  9190er AM
Franz Spielmann,

Montabaur.

Arbeitsbücher
Isind vorrätig in derKreisilstt-Irsilkerri Montlöm.

Fräulein.
)as die Handelsschule besucht
hat, stenographieren kann
und in allen Bnreauarbeiten
«ewaudert ist, sucht Stellung.
Gute Zeugnisse sind vor¬
handen.

Näheres in der Geschäfts¬
telle d. Blattes.

FkSuIein.fLSL EllkttN

Ltm Aß» ui!silke
verkauft F . W . Schmidt
in Rückeroth (Westerw .)

spricht, wünscht Stunden
zu geben . Näheres in der
Geschäftsstelle des Blattes.

Suche zum 1. oder 15.
Februar einen Jungen von
16 bis 17 Jahren alsKnecht.

Adam Friedrich,
Baumbach.

auf der Albertshöhe zu ver¬
pachte« . Näheres bei

Jacob Böckling,
Montabaur , Kleiner Markt.

Ein tüchtiges, zuverlässigesHausmädchen
(Zweitmädchen),das servieren
und bügeln kann, für grötz.
herrschaftlichenHaushalt
(kath.) gesucht.  Näheres
Wiesbaden , Amselberg 5.

Krank!

Ein braver JungeLausbur!
■ anir,

gesucht. wer!
Heinr . Fuchs , Bäcke« cut

Bendorf , Hauptstraße1 <-Ent

Emulsion
Das bewahrte wohlschmerktni
knocbenbildende Nähr-uKrc
ligungömiHel ist in Original

Füllung echt käuflich be Ireb
Drogerie vorm^R. Troost,

Montabaur. 3DP V;
äci

Sehr bekömmlich fürOungu.A
- - w.c

KlhUkNlllsllgkftj!"
werden bei Abnahme voL
Buch ohnePreiserhvhungU
Ort und Namen angefer^

Kreisblali Druckerei
Montabaur.
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